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Stellungnahme

Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes 

zu der Kommissionsmitteilung KOM(2005) 299 

vom 05.07.2005

„Die Kohäsionspolitik im Dienste von Wachstum und Beschäftigung - Strategische Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007-2013“

Einleitung: 
Die Leitlinien für den Zeitraum 2007-2013 sollen die Grundlage für die gemeinschaftlichen Prioritäten bilden, die im Rahmen der Kohäsionspolitik gefördert werden sollen. Dadurch sollen Synergien mit den in der neuen Lissabon-Strategie definierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (KOM 2005,141) gestärkt werden und es soll zu deren Umsetzung beigetragen werden. Es wird auf die enormen Unterschiede innerhalb der EU nach der Erweiterung hingewiesen und betont, dass die für die Kohäsionspolitik verfügbaren begrenzten Mittel vornehmlich zur Förderung der in der überarbeiteten Lissabon-Strategie festgelegten Prioritäten „Nachhaltiges Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ eingesetzt werden sollen. Zur Umsetzung der Kohäsionspolitik stehen als Finanzinstrumente einerseits die Strukturfonds „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) und der „Europäische Sozialfonds“ (ESF) zur Verfügung und andererseits der Kohäsionsfonds. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung soll durch die Unterstützung von Maßnahmen zur Beseitigung der Ungleichgewichte zwischen Regionen oder sozialen Gruppen hauptsächlich den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der EU fördern. Der Europäische Sozialfonds ist das wichtigste Finanzinstrument für die EU, um ihre strategischen beschäftigungspolitischen Ziele in konkrete Maßnahmen umzusetzen.

Der Kohäsionsfonds ist ein Strukturinstrument, mit dem wirtschaftliche und soziale Disparitäten in den Mitgliedsstaaten verringert werden sollen, um deren Wirtschaft zu stabilisieren. Der Kohäsionsfonds finanziert bis zu 85 % der förderfähigen Ausgaben größerer Vorhaben im Zusammenhang mit Umwelt- und Verkehrsinfrastrukturen. 

Die Leitlinien geben vor, dass die Mittel im Rahmen der Strukturfonds (EFRE, ESF) und des Kohäsionsfond gezielt für die folgenden drei Prioritäten eingesetzt werden sollen:

· Verbesserung der Attraktivität der Mitgliedstaaten sowie ihrer Regionen und Städte,

· Förderung von Innovation und Unternehmergeist sowie des Wachstums der wissensbasierten Wirtschaft,

· Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen.

Die Mitteilung fasst die kohäsionspolitischen Leitlinien neu und löst damit die früheren Leitlinien für die Programme des Zeitraums 2000-2006 (KOM 1999, 344) ab. 

Zusammenfassende Bewertung

In der Mitteilung wird die mangelnde sozialpolitische Ausrichtung der jetzt vorliegenden „Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft bezüglich der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2007-2013“ deutlich. Die Leitlinien sollten im Hinblick auf die beschäftigungspolitischen Maßnahmen eine deutlichere Positionierung zugunsten von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohter Personen (ältere Menschen, Langzeitarbeitslose, behinderte Menschen, Alleinerziehende) vorsehen. Dies umfasst nicht nur die beschäftigungspolitischen Maßnahmen im engeren Sinne, sondern alle Maßnahmen, die geeignet sind, Ausgrenzung jedweder Form zu bekämpfen. Dieser umfassende Ansatz einer Integrationsstrategie stellt Maßnahmen zur Befähigung und Stärkung der Selbsthilfe und zur Wiedererlangung verloren gegangener persönlicher Fähigkeiten in den Mittelpunkt. 

Dabei muss der Nichtregierungssektor ausdrücklich als Träger von Maßnahmen und als kritischer Begleiter der Umsetzung der Kohäsionspolitik beteiligt werden. Dieser Sektor verfügt über besondere Kenntnisse der besonderen Bedürfnisse der genannten Personengruppen. 

Die Kommission sollte nach dem bis zum 30. September laufenden Konsultationsprozess klarstellen, dass in der zukünftigen Kohäsionspolitik auch Maßnahmen berücksichtigt werden, in denen zur Erreichung der Ziele von „Wachstum“ und „Beschäftigung“ ein umfassender Integrationsansatz verfolgt wird. Es sollte sichergestellt werden, dass Nichtregierungsorganisationen Projekte durchführen können, die diesen Ansatz verfolgen. Dabei sollte auch klargestellt werden, dass die Beteiligung dieses Sektors eine Form der Beteiligung der „Zivilgesellschaft“ an der Kohäsionspolitik ist.  

1. Die Mitteilung folgt der Umstellung auf die neue Lissabon-Strategie

Wesentliches Merkmal dieser Mitteilung ist, dass sich die EU darin auf die neue Lissabon-Strategie mit den Zielen „Wachstum“ und „Beschäftigung“ umgestellt hat, bei der das ursprünglich vorgesehene dritte Ziel des „sozialen Zusammenhalts“ gestrichen worden ist. 

Zur Umsetzung der überarbeiteten Lissabon-Strategie soll die Union nunmehr „alle geeigneten einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Mittel - einschließlich der Kohäsionspolitik - mobilisieren“ (Hervorhebung im Original). Dabei „müssen sich die Beteiligten vor Ort unter Einbeziehung der regionalen und lokalen Akteure sowie die Sozialpartner (eigene Hervorhebung) die Lissabon-Ziele stärker zu Eigen machen.“  

Das der Mitteilung vorangestellte Zitat aus den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom März 2005, wonach diese Ziele „in den drei Dimensionen der Strategie (Wirtschaft, Soziales und Umwelt) mobilisiert werden müssen“, stellt sich bei näherer Betrachtung als eine bloße sprachliche Formel heraus, mit welcher der Kurswechsel in der Lissabon-Strategie verdeckt werden soll. Das wird besonders deutlich, wenn man die jetzige Mitteilung mit den „Leitlinien für die Programme des Zeitraums 2000-2006“ (Kommissionsmitteilung „Die Strukturfonds und ihre Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds“ v. 1.7.99  (KOM) 1999, 344) vergleicht (siehe unten). 
Aus der Sicht des die frühere Lissabon-Strategie noch gleichrangig mit den Zielen „Wachstum“ und „Beschäftigung“ bestimmenden Ziels des „Sozialen Zusammenhalts“ und insbesondere aus der Sicht einer europäischen Sozialpolitik und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten einer Beteiligung von Wohlfahrtsverbänden an Projekten im Rahmen der Fonds bietet nur die Leitlinie „Mehr und bessere Arbeitsplätze“ Anhaltspunkte. Im Rahmen dieser Leitlinie soll es nur noch darauf ankommen, „mehr Menschen an das Erwerbsleben heranzuführen und die Sozialschutzsysteme zu modernisieren.“ 

Unter Nr. 4.3.1 wird dazu ausgeführt: „Großes Gewicht sollte auf die Stärkung aktiver und präventiver Arbeitsmarktmaßnahmen gelegt werden, die es Arbeitssuchenden, Arbeitslosen, Nichterwerbstätigen, älteren Beschäftigten und von Arbeitslosigkeit Bedrohten gestatten, Probleme beim Eintritt in das Erwerbsleben oder beim Verbleib darin zu überwinden.“ Die Punkte „Europäischer Pakt für die Jugend“, „Frauenerwerbsbeteiligung“ und Zugang von „Migranten“ zum Arbeitsmarkt werden dabei als besonders wichtig bezeichnet. Es heißt dann weiter: „Eine wichtige Priorität sollte darin bestehen, benachteiligte oder von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen wie Schulabbrecher, Langzeitarbeitslose, Minderheiten und Behinderte besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“ Eine gewisse Rolle spielt dabei auch der „Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte“ (siehe Nr. 4.3.5. der Mitteilung). 

Eine aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik für die genannten Gruppen ist aus wirtschaftlichen und aus sozialen Gründen von großer Bedeutung für die Überwindung von Ausgrenzung. Wie die Kommission in ihren früheren „Leitlinien für die Programme des Zeitraums 2000 – 2006“ selbst festgestellt hat, muss Ausgrenzung aber umfassender bekämpft werden. Häufig ist es notwendig, zuerst andere Formen der Ausgrenzung zu beseitigen, damit sich eine Perspektive auch für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ergeben kann. In der Engführung, die die Kommissionsmitteilung nun vornimmt, wird eine neue Vorgabe für alle von den Wohlfahrtsverbänden geplanten Projekte im Rahmen der Strukturfonds definiert. Für den DCV als einen Wohlfahrtsverband, der soziale Dienste jeder Art anbietet, könnte dies beispielsweise bedeuten, dass Projekte der verschiedenen Fachgebiete (z.B. Jugendhilfe, Behindertenhilfe etc.) mit dem Ziel einer wirklich greifenden Bekämpfung der Ausgrenzung kohäsionspolitisch nicht mehr möglich sind und nur noch rein beschäftigungspolitische Maßnahmen gefördert werden. Im Prinzip kann dies weiter zur Folge haben, dass die Wohlfahrtsverbände in der Perspektive dieser Mitteilung ihre eigene Tätigkeit auf dem Feld der Kohäsionspolitik mittel- und langfristig ebenfalls auf die neue Lissabon-Strategie ausrichten müssen. Hinzu kommt, dass die Beteiligung von Wohlfahrtsverbänden auch deshalb grundsätzlich fraglich sein könnte, weil die bisher in den Kommissionsdokumenten immer wieder angemahnte Beteiligung der Zivilgesellschaft bzw. der Nichtregierungsorganisationen in dieser Mitteilung völlig ausgeblieben ist.

Der besondere Vorrang der Förderung der „Kleinen und Mittleren Unternehmen“ (KMU) unter 4.3.2. bezüglich der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen führt dazu, dass, wie schon in der laufenden Förderperiode, entsprechende Qualifizierungen in den Wohlfahrtsverbänden nur nachrangig gefördert werden. Mit Blick auf die Sozialwirtschaft als einen der wachsenden Arbeitsmärkte, dessen Bedeutung durch den demografischen Wandel eher noch steigen wird, sollte dieser Sektor neben der KMU-Förderung ebenfalls eine Vorrangigkeit bekommen.

2. Die frühere Mitteilung

Der Kurswechsel in der Kohäsionspolitik wird durch den Vergleich mit den „Leitlinien für die Programme des Zeitraums 2000-2006“ deutlich. Gleich zu Beginn dieser früheren Mitteilung wird die „Rolle der Leitlinien“ dahin bestimmt, dass die „Struktur- und Kohäsionspolitik der EU vor allem auf den Abbau der wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten (eigene Hervorhebung) abzielt.“ Diese sozialer gespannte Zielsetzung schlägt sich z.B. im Kapitel „II. Wettbewerbsfähige Unternehmen als Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen“ in einem eigenen Abschnitt „C. Bereiche mit besonderem Potential: Umweltschutz, Fremdenverkehr und Kultur, Sozialwirtschaft“ nieder. Für die „Sozialwirtschaft“ wurden darin insbesondere die „beschäftigungswirksamen Dienstleistungen“ hervorgehoben, und zwar mit dem Hinweis, dass sich „nicht alle wirtschaftlichen Tätigkeiten eindeutig entweder dem öffentlichen oder dem privaten Sektor zuordnen lassen“, dass sie nämlich „Dienstleistungen für ihre Mitglieder oder Bevölkerungsgruppen mit gemeinsamen Bedürfnissen erbringen“ (eigene Hervorhebung), „z.B. Dienste des Fürsorge- und Gesundheitswesens.“ Es wird dann weiter darauf verwiesen, dass „die von den Mitgliedstaaten unternommenen Initiativen zur Förderung der Beschäftigung von Jugendlichen, zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung (eigene Hervorhebung) und zur Entwicklung der lokalen Dienste sich die Einrichtungen und Unternehmen der Sozialwirtschaft zu neuen und wichtigen Partnern der regionalen und lokalen Behörden entwickelt haben und dass die Strukturfondsinitiativen insgesamt darauf ausgerichtet sein sollen, diese Partnerschaft zu bestätigen und zu bestärken.“

Aus den Ausführungen in dem angefügten Beispiel „innovativer Kinderbetreuungseinrichtungen“ ging dies in den früheren Leitlinien besonders gut hervor:

„In einem benachteiligten Stadtviertel von Belfast wird im Rahmen eines ursprünglich für Eltern von Kleinkindern bestimmten Projekts eine kommerzielle Kinderbetreuungseinrichtung geschaffen, die die Fortsetzung des Projekts nach Ablauf der EFRE-Förderung weiter finanzieren wird. Ziel der Aktionsgruppe ist es, den Teufelskreis der Ausgrenzung zu durchbrechen und Eltern, insbesondere Mütter dazu zu veranlassen, ihre Kinder in Spielzentren zu bringen. Hier können die Mütter unter Anleitung anderer Mütter lernen, wie sie ihren Kindern besser helfen können. ..... .“ 

Auch im Teil 2 „Die Europäische Beschäftigungsstrategie: eine Hauptpriorität für die Gemeinschaft“ fand sich ein eigener Abschnitt „B. Eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung“, wonach „Ausgrenzung“ als ein tiefer greifendes Phänomen verstanden wird, das nicht nur rein beschäftigungspolitische Maßnahmen erfordert:

„ ……. . Um die Arbeitslosenquote dieser Gruppen („behinderte Menschen, ethnische Minderheiten und andere benachteiligte Gruppen und Einzelpersonen“ - wie es zuvor heißt) senken und sie besser (wieder) in den Arbeitsmarkt eingliedern zu können, müssen jedoch häufig erst andere Formen der Ausgrenzung beseitigt werden. Ausgrenzung hat häufig mehrere Ursachen, weshalb nur ein integrierter, umfassender Ansatz einer Integrationsstrategie zum Erfolg helfen kann. Wichtig ist, die einschlägigen Fähigkeiten des Nichtregierungssektors zu nutzen, der mit echten Bedürfnissen der Betroffenen eher vertraut ist als amtliche Stellen. Auch über die Mobilisierung von lokalen Gruppen und ihren Projekten lassen sich die von der Ausgrenzung bedrohten oder bereits ausgegrenzten  Menschen erreichen. Im Kommissionsvorschlag für eine ESF-Verordnung  wird mit genügendem Nachdruck auf diese Möglichkeit verwiesen, wirksam gegen Ausgrenzungen jeglicher Art vorzugehen.“  

Bewertung

Eine solch klare Sprache findet sich in der neuen Mitteilung nicht mehr - ganz zu schweigen von einer Beteiligung der Zivilgesellschaft bzw. von Nichtregierungsorganisationen an der neuen Kohäsionspolitik. Letzteres ist schon deshalb besonders auffällig, weil in der vorgeschlagenen neuen Verordnung zum „Europäischen Sozialfonds“, einem wichtigen förderpolitischen Instrument, der „Nichtregierungssektor“ als Partner erwähnt wird und der „Zugang der Nichtregierungsorganisationen zu den finanzierten Maßnahmen insbesondere in den bereichen soziale Eingliederung und Gleichstellung von Frauen und Männern“ (siehe Artikel 5 Absatz 4 des ESF-Verordnungsentwurfs) gewährleistet werden soll. Allein dieser Umstand erfordert es, dies auch in den kohäsionspolitischen Leitlinien klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen.  

Brüssel, den 23. August 2005 
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